
  

Ein Gemetzel im Pizzeria-Keller

Zwei stadtbekannte Restaurant-Betreiber bringen sich
gegenseitig um

Eine Boulevardzeitung berichtet gedruckt unter der Überschrift „Pizza MORDzarella“
und Online unter dem Titel „Töteten sich Gianni und Rosario gegenseitig?“ über ein
Tötungsdelikt in einer Edel-Pizzeria. Der Besitzer und der Geschäftsführer sollen sich
im Keller eingeschlossen und gegenseitig niedergemetzelt haben. Sowohl gedruckt
als auch online veröffentlicht die Redaktion ein großes Foto der beiden Männer.
Zudem werden beide mit vollständigem Vor- und abgekürztem Familiennamen
genannt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gebe es keine Hinweise auf dritte an
der Tat Beteiligte. Ein Leser der Zeitung hält durch die Berichterstattung mehrere
presseethische Grundsätze für verletzt. Er sieht in der Überschrift mit Bild eine
Respektlosigkeit gegenüber den beiden verstorbenen Italienern, den hinterbliebenen
Familienangehörigen, Freunden und Italienern in Deutschland. Die Anspielung auf
„Pizza MORDzarella“ gehöre hier wirklich nicht hin. Jeder von ihnen könnte sich in
dieser Situation befinden. Niemand wolle, dass eine Zeitung so etwas über einen
schreibe. Die Rechtsvertretung der Zeitung bezeichnet die Überschrift als reines
Wortspiel. Ob dieses gelungen sei oder nicht, sei eine reine Geschmacksfrage, die
nicht vom Presserat zu beantworten und zu werten sei. Bei den verstorbenen
Gastwirten handele es sich um stadtbekannte Restaurantbetreiber. Ihr
Bekanntheitsgrad lasse eine identifizierende Berichterstattung zu. 

Der Beschwerdeausschuss kommt zu dem Schluss, dass die Berichterstattung mit
dem Pressekodex vereinbar ist. Die Beschwerde ist unbegründet. Die Mitglieder
diskutierten, ob das Wortspiel „MORDzarella“ noch in die Kategorie
Geschmacksfrage fällt oder aber schon die Menschenwürde bzw. die Wahrhaftigkeit
nach Ziffer 1 des Pressekodex tangiert. Ob ein Mord vorliegt, ist noch nicht
abschließend geklärt. Ergebnis: Es handelt sich hier um eine Geschmacklosigkeit;
die Grenze von Ziffer 1 des Pressekodex wurde jedoch nicht überschritten. Die
identifizierende Berichterstattung hält der Ausschuss für zulässig. Die Zeitung hat
dargelegt, dass es sich bei den beiden Toten um Lokalprominenz gehandelt habe.
Insoweit überwiegt das Informationsinteresse der Öffentlichkeit berechtigte
Interessen der Betroffenen. Ein Verstoß gegen den Persönlichkeitsschutz nach Ziffer
8 des Pressekodex liegt somit nicht vor. (0497/22/2)

Aktenzeichen:0497/22/2
Veröffentlicht am: 01.01.2022
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Schutz
der Persönlichkeit (8);



Entscheidung: unbegründet 
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